
 
 

 
 
 
   STADTVERTRETUNG DER  
   LANDESHAUSPTSTADT SCHWERIN 
   7. Wahlperiode  

  
 
                                            Schwerin, 24.06.2019 

ÄNDERUNGSANTRAG  
 
der Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion zur Beschlussvorlage 7.Änderung der Hauptsatzung 
der Landeshauptstadt Schwerin (DS 0003/2019)  
  
 
Die Stadtvertretung möge folgende Änderung beschließen: 
 
§ 11 Ortsteile, Ortsteilvertretungen (5)  
Die Mitgliederzahl eines Ortsbeirates beträgt maximal  

1. bis zu 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner fünf  sechs;  
 

Begründung:  
Mit der aktuellen Wahl der Stadtvertretung haben sich sechs Fraktionen gebildet. Um ein 
demokratisches Abbild der Wahl in den Ortteilvertretungen zu gewährleisten, plädiert die 
Antragstellerin für eine Anpassung der Mitgliederanzahl in den Ortsbeiträten entsprechend der 
Anzahl der Fraktionen.   
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Fraktionsvorsitzende  
Bündnis 90/Die Grünen  


